
l

Begründung zum Nr. 1 7 A r'lndustriegebiet Süd', 10. Anderung

Beqründqnq
gem. S 9 Abs. I BauGB (Stand 13.06.2001)

zum Bebauungsplan Nr. ,|7 A "lndustriegebiet Süd"n 1,0; Anderung '

und iche

Rechfl icher Plan u nqgiahmen t Überseor,d nete, Plan un gen'

Umgebunq des Anderunssbereiches

-;An den nnderulgspereSh.g,t*::-1 im Süden, Osten und Westen gewerblich,üi.tl$E 
.

Flächen. NÖrdlich des Buch-enwegs schließt sich ein Wonnqellej 3n' Sr

il;iüä;rä"öärr""oe wohnbeoauunä ä.quch fur,die nord6stlich daralanschließenlen

zwei neuen wohhgebiete', (t-törstingshäide) lsoll durch die .geplgnte Enichtung eines

ilä^;:,t*är""üi"t"ir äin aoäquates- und 
"itt"ktiu"r 

Nah- und Grundversorgqrngsangebot ,

geschaffen werden.
i

;-

d-
RäümlicirerGeltqnssbereich '/r ' . ', ,' 

,

Der Anderungsper:eich liegt im Süden der Stadt Emsdetten und ist ca. ! km vom Stadtkem

entfernt. Die Ftäche oetiidet sicn in oäi Gemarkung Emsdetten, Fiur 6, 
-östliih 

d"j F-181,
1eä"n", oamml'unJ,wiro ialojgen durch den Bucheny_es ung i[9r-Yl".T]di^11"I
äurch die Flurstücke 1068, 1070, 988, 1201 ,'1202,'943, 1329 und 497 b.eOpnzt' Gegen-

;ää är'pü;äiläru"Eri.o-reire dei oisher ats Gewerbeseöiet auss3yi919nen Flächen

;;*i; ieiloereicne der Erschließungsstraßen Bucfienweg und Grevener Damm' 
l

{::l
bl,

La nde se ntwickl u ng s Pl a n u ng

lnnerhalb des Anderungsbereiches ist die Ansiedtung '62* - im Rahmen des Bestands- 
:

lä;ääfäia tüäläiü; s;;äL#ie-er einzerhandetsbetriäue sewiq Lehrerer 
Freizeit- und ' ,

Gastronomieeinrichtungen geplant. u"in S 24 (3) Landesentwicklungsprog.famm 9::
Ianü NiW (LEPro) iolten sbndersebiete für großfläo.hise Einzelhand"Fi:tl*1.ryf TI
Irlg;*i"i* *"rC"n, wo diese Einrichtungen., nach .Umfang un{ !weckq::liry:11:"i ,

ängästreOten Zentraßrilichen Gliederun$'Ynd.g."l.in' diesem F"!t*9l. tu sichemden r'

Versorgung der gävötkerung entsprecheÄ; de-s Weiteren sollen 1i9 im Sinl: ?l^"j.n"^*:
neten 

'stääteb"rlichen rn-tilicrtüng den Siedlungsschwerpunkteni einer Stadt oder I

Gemeinde räumlich und funktional zugeordnet sein'
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Begrilndung zum Bebauungsplan Nr. 17 A "lndustriegebiet Süd', 10. Anderung

Ergänzt werden diese verbindlichen Ziele d.er Raumordnung und Landesplanung des

taides um den Einzelhandelserlass des Landes NRW, in dem auch Ausnahmen bezüglich

;i;;;;-rtrikt;; 2ffi.*giirit.riä" rormutiert sind. Diese beziehen sich auf großflächige

ri..äinä^oäiso&rieoe rnii i* Hauptsortiment nicht -zentrenrelevanten Warengruppen (wie

der bestehende Bau- und Heimwerkermarkt und der neu anzusiedelnde Möbelmarkt) gowie

iinän"nu"ßn"tri"o", wenn sie der Grundversorgung dienen (wie der geplante.,Lebens-

m ittelvo I lsorti me nter).
i

Landesplanerisch ist der Stadt Emsdetten die Funktion eines Mittelzentrum:.lugewie_slel
wodurch sie für die rfinliegenden, im mittelzentralen Verflechtungsbereich liegenclen

kleineren Städte und Gemeinden Versorgungsfunktion sowohl im Einzelhandelsbereich

iritt"l- uno iangrri;tig" Bedarfsgüter) ats a-ucn-im Dienstleistungs-,'Freizeit-, Gastronomie-
' und Kulturbereich übernimmt

Gebr'efsen twickl u ng sqla n (G EP)

Die aktuelle Teilgenehmigung des Gebietsentwicklungsplansi Regierungsbezirk Münster,

Teilabschnitt Münsterland-mil Stand der Anderung vorn'06. Dezember 1999 weist den

Anderungsbereich als Gewerbegebiet aus.

Ftäche n n utzu ng sPla n (F N P)

Nach dem 1976 rechtsverbindlich gewordenen Flächennutzungsplan der. Stadt,Emsdetten

;;fäilOerungstereich ats gewärUticn genutztes Gebiet, d.a1 1ur Zeit.mit Einzel- und

Großhandelseinrichtungen sowie Gastronomiebetrieben belegt ist, dargestellt.

Zur Realisierung des Projektes soll_die D_arstelfung des FNP.Jä.1 O9I nördlichgl l:|b,"-t9j:!_-in 

ein'nsonderGbief: (,g i't gauNVO) geändert werden, damit die für das Projekt geplanten

Nutzungsarten planungsrechtlich vorbereitet werden.

PIa n u ng s rechtliche Situatio n

Der Bebauungsplan 17 A'lndustriegebiet Süd'wurde am 13, Mai 1976 rechtskräftig. Dieser

weist für den betreffenden AnderungsOereich ein Gewerbegebiet äus, der neben Gewerbe-

o"iriänän 
"ucn 

einän Bzu- und Heifiwerkermarkt zulässt. Derngegenüber sind zentren-'und

nahversorgungsrelevante Sortimente und Anbieter wie z.B. Lebensmittelmärkte ausge- ,

schlossen] 
-

Geplant ist die A4derung des Bebauungsplans im nördlichen Teilbereich; wodurch die.vor-

n"Äoän"n flstsätzunge-n in Teilen konkietisiert und ergänzt sowie ersetzt und somit im

Sinne einer positiven Stadtentwicklung langfristig gesichert werden.

Ziel und Zweck der Planun

ebauungsplanes Nr. 17 A ,,lndustriegebiet Süd" is( die Neuansiedlung

$,"t'""rt'r*rlf,in'ä1'" Einzerhandetsoetäeoe unä mehreri Freizeitanoeb-gte sääi:Ä;;;;
soll der-im Gebiet vorhandene Bau- und Heimwerkemrarkt mit in die Planärtderung ,e_tnbe-

ä;';grd";.'tti ääi pi"hrns ist esr !i9 Grundversorsuns sgwoll im südlichen Stadt-

bereich Emsdettens äls aucn ini Nahoereich des Vorhabbns hachhaltig zu sichem und zu

stärken, sowie bislang in Emsdetten nicht vorhandene Waren- und Freizeitangebote bereit-

zustellen.

\
/:,1(
I !l
\.t:.-i'
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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 17 A'lndustriegebiet Süd", 10. Anderung

Anlass zur Anderung des Bebauungsplanes ist die erforderliche Ausweisung des
Anderungsbereiches als Sondergebiet i.S.d. S 11 BauNVO. Dies soll insbesondere einer
geordneten städtebaulichen Entwicklung - Gewährleistung der lnnenstadtentwicklung;
Sicherung der wohnungsnahen Grundversorgung; Aufbau und Stärkung des Freizeitstand-
ortes Ernsdetten auch unter regionalen Gesichtspunkten - insgesamt dienen und den
Standort Emsdetten im Ganzen stärken.

Mit der Planung werden dahey folgende Ziele verfolgt

- Das zu ändemde Flangebiet soll ,in ein i'Sondergebiet Einzelhandels- und Freizeit-
zentrum" umgewandelt und planungsrqchtlich dauerliaft so gesichert werden, dass die,
Standortvoraussetzungen der dezeit ansässigen Gewerbebetriebe erhalten und die
Planung den stadtentwicklungspolitischen Zielvordtellungen Emsdgftens im Allgemeinen

: sowie dän Zielen zur Einzelhandelsentwicklung im Speziellen entspricht.

- Die dauerhafte planungsrechtliche Sicherung soll durch die Festsetzung des Sonder-
gebietes und durch positive bzw. negative Sortimentslisten gewährleistet werdön.

. Durch die Festsetzung Sondergebiet und den Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente
soll das Entstehen ba /. die Ausbreitung nicht integrierter und die lnnenstadt
schwächender Einzelhandefseinrichtungen verhindert werdenj 

"

- Durch maximale sortimentsbezogene Verkaufsflächenobergrenzbn soll eine Gefährdung ,

der wohnungsnahen Grundversorgung als auch der lnnenstadtentwicklung ausge'
schlospen werden.

- Mit der Ansiedlung einer Diskothek soll die Attraktivität der Stadt Emsdetten insbe:
sondere für ein junges Publikum gesteigert werden. ,

Durch die Anderung des Bebauungsplanes soll der Anderungsbereich aus städtebau-
iicher Sicht zukünftig besser in das JtaOtraum.tiche Gefüge integriert werden.

Verbesserunq der Einzehä4dgls- und Fieizgitsituation d9r StaCt Emsdettg4

Das Stadtplanungs- unO StaOtforschungsbüro Junker._und Kruse, Dortmund hat im Jahr
1998. im Auftrag der Stadt Emsdetten eine gesamtstädtische Einzelhandelsstrukturunter-
suchung Ourchgätuhrt. Wesentliche Ziele der Üntersuchung waren es, sowohl eine neutrale,
fachbez-ogene Diskussionsgrundlage zur Förderung der politisch'fachllcfgn Auseinander-
setzung zu Fragen :der Einzelhandelsentwicklung und ihrer hauptsächlichen.. Rahmen-
bedingüngen, von der Stadt- und Verkehrsptanung über den Städtebau bis hin zu anderen
Themänfeldern, zu schaffen, als auch die Akzeptanz zukünftiger Entscheidungen in der
Öffentlichkeit zu erhöhen. Daruber hinaus sollte es der Stadt Emsdetten anhand der Unter-
*.nung' 

"*Ogli.ht 
werden, ein mittel- bis langfristig fachlich fundiertes und empirisch

abgesichertes "Gerust" 
für aktuelle und zukünftig anstehende stadtentwicklungspolitische

und planungsrelevante Entscheidungen aufzubauen und an die Hand zu geben.

Folgende zentrale Ergebnisse der damaligen Untersuchung im Hinblick auf den Bereich

Lebensmittel und die Wohnungsnahe Grundversorgung sind:

. Die einzelnen Stadtbereiche bzw. Stadtbezirke Emsdettens sind in unterschiedlichem
Maße mit grundversorgungsrelevanten Einzelhandelseinrichtungen ausgestattet.
Obwohl Emsdetten insgesamt eine leicht überdurchschnittliche Verkaufsflächen-
ausstattung im Grundu"riorgungsbedarf (Lebensmittel) von 0,4 mz Verkaufsfläche pro

i)
(rr,
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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 1 7'A "lndustrieg ebiet Süd", 10. Anderung

Einwohner aufweist, ergeben sich in einzelnen Stadtbereichen qualitalyg Mängel urld '

Ausstattungsdefizite. Där guten Ausstattung mit Leben_smittelverkaufsflächen in fe1' :,

lnnenstadtind den angrenienden Stadtbezirken stehen Defizite in den weniger zentral

gelegenen Stadtbereichen gegenüber.
:

- ln den Stadtbezirken mit einer nachgewieserien Unterversorglrng .(in erstÖr .l-iflie .

südwesilicng sowiä 
"UOOrfli"ne 

Stadtbeiirke) sollten rr.attti"ne_.n1öedo1e Oepchlffen '- i

bzw. Erweiterungen bestehender Betriebe bei Bedarf ermöglicht werden, lm Zuge t :

äi"r"t V"*"uittiacnenerweiterungen sollten VerkaufsflächenobergrenzeR von 700 m2' ,.

;i;i *";entticn' uU"rc"hritten wärd;, d; ansonsten ein über 
-das wohnungsnahd '

Grundverrorgung"niu"", hin"usgehende Angebot mit neqativen Auswirkungen für,im

engen Zusammenhqng bestehendelBetriebe geschaf,fen wyrde. , : l '

- Anhand der'Fotenzialberechnungen im Zuge der Untersuchung ergaben sich für den l

grundversorgungsretevan!91 Lebensmittelbäreich Handlungssli"inlf: der Verkaufb- "
flächenpotenziale von 1,800 m2tis 2.200 m2 zum prognoiejanr Zplt Y.!.999;91',bis 

',

1.100 m, zum Prognosejahr 2007. Diese Handlungsspielräume sollten in erstgt t-inle 3u1 ' . '

VerOesserung Oei wohnungsnahen Grundversorgung ausgeschöPft-w91de1', Da!9i 
.

sollten ersteris in den mit Unterversorgungstendenzen ausgestatteten Sladtbezirken die

Angebotslücken im Bereich nahversorgungsfelevanter,sortimente,geschlossen 1v,er!en. ,,

Zwäitens ist das Augenmerk auf Oiä StaOtOezirke mit geplanter Wohnbguflächen '

;*;iü*ng .u legeä, um zukünftig in diesen Bereichen älleren und immobilep I ,',
Bevölkerunisgruppän die wohnungsnähe Versorgung zu ermöglichen. ' ,, , j 

;

Zusammenfassend wurde zur Grundversorgung in.der Untersuchung vo!1 1998.-e.rnpfohlen, -.'

die bestehenden wohnungsnahen Versorgungsbereiche zu sichern 1nd den ermiftelten, teil- .

iäurnli.n"n nahversorgunlsrelevanten Ergänzungsbedarf _durch 
g.ezielte und angemessene

Maßnahfien nach nl6gticnfeit auszubauän. Oa-bei ist einer weiteren geordneten städte-,

Orrli"n"n Entwicklung, insbesondere in Bezug auf das.Geschäftszentnrm und den inl9,n-

stadtrelevanten Handel, Rechnung zu tragen- ' 

.,,

All
qiiih

Pla

€jii-i
Vorliegende Planung greift auf die geschilderten Ergebnisse und flglgnUnOgl.,d::
Outacltens von tggd züruck, das in deiGesamtschau die Sicherung und.Weiterentwicklung 

'

der vorhandgnen bi"oirirritrr, insbesondere die Erhaltung dei Funktionsfähigkeit 9!1 '

lnnenstadt und.eine ausgewogene Grundversorgung im Stadtgebiet Emsd"j"n:1TZj,"l
hat. Die Anderung des Bäbauungsplans soll diesen Zielen gerecht werden. Dies begrunclet

sich auf folgende aktuelle Gesichtspunkte: , , ,' , '

: Der st"noo.t am Grevener Damm i gucnenweg. befing"i "t ]l^ einem, lishel,ljt
teOensmittelangeboten unterversorOlen.stqftberüch. Mit dem geplanten Verbraucher: ,

markt als zentralem Baustein wird ein attraktiu", ,nJ uon seinir Größenordnung -a.uch 
i . 

' ',

iängtri"tig ausreictiendes Angebot im südlichen Stadtbereich O_11!f!affe1. zrwar !9"r- . '
ionieit"ioie gettänte VertarirsRache die im Einzelhandelsgutachten empfohleng .Ojgt;', ' , '

grenze uon n'ont wesentlich mehr als 700 62,'ledoch iqll hierdupn 9W1n1,-"!*!
üerOen, dass ,,spätere marktbedingte Verkaufsflächenerweiterungen",, 

-v.vi9. 
ti".jl,d91 , . . '

jilg;Gn V"rgäöehneit in vielen faten zu beobächten sind und somit häufig sehr kuz
nach der Erötfnüng die jeweiligen Entscheidungsträger und'GgnehmigunqsbehÖrden

vor eine emeute Entscheidung stellen, auszuschließen sind. ,: ,
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Begründung zum Nr. 17 A "lndustriegebiet Südl

E;"gänzt wird das Einzelhandelsangebot du
Schlafmöbel sowie dem

rch einen Möbelmitnahmemarkt mit,dem

punkt im Bereich in den

angrenzenden vorhandenen Bau- und H

vorhandenen Betrieben im der Stadt Em'sdetten vozufinden

Abrundung des WarenangebPtes und stärkeren Kaufkraftbindung, in diesem Segmeht

dieses nicht zentrenrelevante Angebot werden

Sicherung der städtebaulichen Entwicklu die- Gesamt-

ffii" verkaufsfläche auf maximal 750 m2 und 100 m2 rder

{ii

- Der geplante Verbrauchermarkt wird im südlichen Stadtbereich EmsdellP^n: =y -elner

ä"ütri-itiiin' Verbesserung der wohnungsnahen, Grundversorglngs-qYalität beitrag.en.

Gleichwohl Teile der im 
-Einzelhandelsgütachten ermittelten Verkaufsflächenpotenziale

für den Lebensmittelbereich in einer Größenerdnung von ca. 1.800'bis zu 2-200 m2 bis

zum prognosejahr bereits ,,aufgebraucht' sind, sind noch genügend Flächenp.otet4?L:

für den teOensmittetsektör värhanden, so dass UmsatzuTvertgilu.ltgfetfg\te nicht

*rz,Js"nliäß"n sind, diese aber hicht signifikante negative städtebauliche Aus;

wirkungen zur Folge haben werden. ' : ' ''

m Anderungsbereich angesiedelt
ng der lnnenstadt werden daher
die Randsortimente auf maximal

Gesamtverkaufsfläche begrenzt. 1 
.,'

Der qüdlich angrenzende Bau" und Heimwerkermarkt wird in den zu ändemden Anderungs- 
'

nereicn integriärt, ,r rtaot"bauliche Fehlentwicklungen (*i",1B;":'1",1"i91"-:"::L 
'

handelsentwicklung mit zentrenrelevanten Sortimenten) auszuschließen. lm Rahmen des

B;;6;;;"nrt="r-rowie unter wirtschaftlichen Qqsichtspunkten wird dem Betreiber gin

il;ä;;;fiidr;fiil"ü;; närtig"n verfqyfsfiachen'bestand hinaus in einer Größdn-'

ordnung von 1070 des gegenwartigen"terkaufsfläch"1Oesi"nO!{9e*flrrt lauf ca. 4,f.00 m'

ü;rkä;rftään"j zur siähärung dö übergeordneten Sta.dt- und Einzelhandelsentwickfungs-'

iiäiä oär St"oi Emsdetten wirä eine Bejrenzung sowohl der Kgmsortimente als auch d"t, 
, '-Cä"or"rtiir*il;'-öil; 

einer posirivtüte sgwie der nicht zutässigen warengruPpen im ' ,

Sinne 
"in"r 

Negativliite vorgenommen.

Des Weiteren soll eine Diskothek integriert werden, die bisher in dieser Form noch nicht in

Emsdetten vorhanden ist. . '

Die Diskothek entspricht dem seit langem geäußerten Ziel der Stadt-Emsdetten,,9_1t

Fi"i="itärg"oot lnrti"rondere für jüngeib Zielgruppen zu attraktivieren. Jvlit der verkehrs-

günstigen uage am-ö**"r oamn [änn'som'it - ä-uch'unter regionalen Gesichtspuilkt€n -

äin attiartiveirreiieito"uit"in in der Stadt geschaffen ryeg9n'lwodurch .":.9"-1i19:lii:k
*i.ntige Nachfragegruppen wieder für den Standort Emsdetten zuruckzugewinnen und

lansfristig zu binoänl nubn kann dem in Verbinduts mit den Öffnung:t:f1ili"iil?19 ,

unO Nachtstunden in erster Linie Pkw-orientierten Publikum ein attraktiver Standqrt geboten

werden.
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Begründ zum Nr. 17 A

Art und Maß der baulichen Nutzung,

Siid', 10. Anderung

(iii,;'

n und Ge It

Art der baulichen Nutzuno

Der gesamte Anderungsbereich wird als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
"Einzel-handels. und Freizeitzentrum" ,festgesetzt. Mif Blick auf die verschiedenen 

-K-önzept-

bausteine werden unterschiedliche Festsetzungen bezüglich der Art der Nutzung ausge-
wiesen. ,

lnnerhalb des, Sondergebietes,,Einzelhandels- und Freizeitzen!rum"
Nutzungen zulässig: :

:

Verbrauchermarkt (Sortimentsschwerpunkt Lebensmittel)
j

Mobelmitnahmemarkt

Bau- und Heimwerkermarkt

:Diskothek

Büros

sind folgende

Maß der baulichen Ngtzunq

Das Maß der baulichen Nutzung benicksichtigt die benachbarte gewerbliche Bebauung
sowie die kleingliederige WonnOJOäuung Oi" 

'i"*iraie 
Traufhone üirO somit auf,10,50 fi

Qegrenzt. Die Grundflächenzahl'entspricht gem. $ 17 BauNVO der. frir Sondergebieie
zulässigen Obergrenze von 0,8. Die Geschossflächenzahi wirO gemäß der vorhandenen
dreigeschossigen BeQauung aat 2,,4 begrenzt,

Bquwpige

Für das auszuweisende Sondergebiet, wird eine abweichende Bpuweise vorgeschrieben.
Die überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich aus den festgesetzten Baugrenzen.
Die Bestimmungen der BauO NW überAbJtandsflächen bleiben unbänihrt. l

Die Bauwgise - a - abweichend von der gffenen Bauweise, d,h. länger als 50 m, ist zulässig.

Gem. $ 9 Abs. 2 BauGB sind die Gebäude in abweichender Bauweise mit einer Traufhöhe
von höchstens l0,S0 m hezustellen.

Verkehrliche Ersch ließu
Die äußere Erschließung wird in lhren Grundzügen beibehalten. Zur Bundesstraße 481 :
GreveffidieEin-undAusfahitsregelungbestehen.Diegeschlossene
Bebauung entlang des Buchenwegs erhält eben-falls eine Ein- und Äusfahrt mit
Ausfahrmöglichkeiten in beide Richtungen. Aus Sicherheitsgrunden (u.a. Rückstau am
Buchenweg bei Einfahrt auf das Grundstück) muss die Ein- und Ausfah.rt am Buchenweg

6 von 10



53a
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 17 A "lndustriegebiet Süd", 10. Anderung

mindestens 75 m yom Kreuzungspunkt Grevener Damm / Buchenweg entfernt sein. lm
Bereich Grevener Damm / Buchenweg / Südring, wird die Verkehrssituation an der
Ampelkreuzung im Auftrag der Stadt Emsdetten, vom Büro:

P. Nelle lngenieurgesellschaft mhH, Feldstiege 84, 48 161 Münpter-Nlenberge,
Sfand der Planung Februar/ März 2O01,

in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen Nordrhein Westfalen in Münster neu
überplant. Wobei der Kreuzungsbereich mit einem einspurigen Kreisverkehr ausgebaut wird.
Dadurch wird gewährleistet, dass das geplante tsauvorhaben und der vorhandene Bau- und
Heimwerkermarkt gut an das vorhandene Verkehrsnetz angebunden sind. Die bisherige
Ampelkreuzung gewährleistet keinen störungsfreien Verkehrsfluss. Zum Teil wird in
vorhandene Grundstücke eingegriffen. Di6se si,nd in den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes einbezogen woiden. Das Siedlungshaus an der Ecke-'Buchenweg /
Grevener Damrn wird abgerissen. ,

,-)
6uri

Schalltechnische Beurteilung

\.t ;
f't,. -'
Hiil'

Das Büro

Richterc & Hüls, lngenieurbürc für lmmissionsschutz, Erhardstnße 9, 48 683 Ahaus,
Stand'der Planung Februa,r / Män 2001, 

,

kommt in seinem Gutachten zu folgenden Ergebnissen:

Eine Überschreitung der lmmissionsrichtwerte um mehr als 30 dB(A) zur Tagzeit und um
mehr als 20 dB(A) zur Nachzeit, infolge kuzzeitiger Geräuschspitzen ist nicht zrl
erwarten.'Der Beurteilungspegel an den nächstgelegenen lmmissionspunkten wird durch
die Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf den öffentlichen Verkehrsflächen
Buchenweg und Grevener Damm tagsüber und nachts nicht relevant in Sinne dqr TA -
Lärm erhöht.

Durch die geplante Diskothek kommt es somit nicht zu einer Überschreitung der
lmrnissionsbelastungen. Durch physikalische und schalltechnische Maßnahmen, die im' Rahmen des Bauantrages in einer separaten Untersuchung durch das oben genannte
Büro Hüls & Richters nachgewiesen werden, wird eine'Belastung durch die Betreibung
der Diskothek im Gebäude ebenfalls ausgeschlossen.

Überdies werden die verlcleibenden und vorhandenen Fremdgeräusche nicht durch die
Diskothek verursacht oder durch den Straßenverkehrslärm erhöht

' Ebenso stellt die Anordnqng des Gebäudes und ihre Hoferschließung eine Verbesserung
der Geräuschbelastung für die anliegende Bebauung an der Ecke Grevener
Damm/Buchenweg da. Des Weiteren verursacht die neue Bebauung des
Geschäftszentrums weder im EG, die Gewerbeflächen des Extra.Marktes und des
Dänischen Bettenlandes, noch im 1. OG, die Diskothek und die Büroflächen, keine
weitere schalltechnischen Belastungen. Unter Benicksichtigung del in der Prognose
beschriebenen Betrie,bszustände der geplanten und vorhandönen Märkte, ist eine
Überschreitung der zulässigen lmmissionsn'chtwerte an den nächstgelegenen
Wohnhäusern am Buchenweg nicht zu erwarten.

Es ist zu beachten, dass aus Gründen des lmmissionsschutze5 die er$ten 15 Stellplätze
,an der Zuwegung zum Buchenweg sowie die acht Stellplätze an der geplanten Umfahrt

7 von 10



53'

(&*,"/

(i"J

Begründung zum Bebauungöplan Nr. 17 A "lndustriegebiet Süd', 10, Anderung

an der nordwestlichen Grundstücksgrenze, die den lmmissionspunkten am nächsten
liegen, nachts auch, von Mitarbeitern der Diskothek nicht benutzt werden dürfen.
Weiterhin muss die Pkw-Zuwegung zum Buqhenweg von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr durch
eine geeignete Maßnahme (Schranke, Tor etc.) geschlossen gehalten werden, so dass
die Besucher der Diskothek das Grundstück vom Grevener Damm aus befahren bzw.
wieder verlassen.

lm Fazit kgmTl.das Gutachten zu dem Ergebnis; dass die geplante Nutzung mit dem
angrenzenden Wohngebiet verträglich ist.

Das Gutachten kann beim FD 61 Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt Emsdetten
eingesehen werden.

Stell und Nebenanl

Für das geplante Einzelhandels- und Freizeitzentrum sind zur Ordnung des Kunden- und
Besuchverkehrs 

.ca. 
220 oberirdisch angeordnete Stellplätze vorgesehen, die durch Bqum-

pflanzr-rngen . begnint werden Lfnd somit ein durchgrüntes und leicht aufgelockertes
Erscheinungsbild erhalten sollen. Je 5 Stellplätze ist ein heimischer Laubbaurn mit einem
Stammumfang von mind. 20 cm zu pflanzen. Diese Maßnahme diänt gleichzeitig zur
Verbesserung des Kleinklimas auf dem Parkplatz.

G

Die vorliegende Planung enfspricht dem Baugebiet und führt die gestalterischen Maßstäbe
fort. lm Sondergebiet -Gebiet ist lediglich eine Dachneigung von < 20 " zulässig. Die
Gebäude werden wegen ihrer direkteh Nachbarschaft zum Wohngebiet in der Höhen-
entwicklung beschränkt.

Werbeanlagen sind im gesamten Anderungsbereich nur unmittelbar an dem Gebäude der
Leistung zulässig. Um eine entsprechend hohe städtebauliche und architektonische Qualität
an diesem städtischen Eingangsbereich zu erzielen, sollen die Werbeanlagen sich
harmonisch in die Gebäudegestaltung einfügen. Flaggen, Flaggenmaste sind in dem
gesamten Bereich nicht zulässig.

Naturräum liche Belan

Einqriff / Aussleich

Nach $ 1 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere des Naturhaushaltes, des Wassers, der Luft und des Bodens
einschlief{lich seiner Rohstoffvorkommen'sowie das Klima zu berucksichtigen. Das Buhdes-
naturschutzgesetz gibt den weiteren gesetzlichen Rahmen zur Definition dieser Belange.
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Demnach ist ein Eingritf die Veränderung d€r Gestalt ocier Nutzung von Grundflächen, die
die Leistungsfähigkeit {es Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich oder: nach-
haltig beeihträchtigen ($ 8 BNatSchG). Nach $ 8a BNatSchG ist über Eingriffe, die aufgrund
der Aufstellung eines Bauleitplanes zu erwarten sind, unter entsprechender Anwendung des
$ I BNatSchG in der Abwägung nach $ 1 BauGB zu entscheiden.

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass auf Grund des Bebauungsplanes Eingriffe in Natur
und Landqchaft zu erwarten sind, d.h. dass durch die Realisierung des Bebauungsplanes
die Leistungsfähigkeit des Naturtraushaltes od'er das,LandschaftsbitO erneOlich odLr nach-
haltig beeinirächtigt werden (2.8. bei der erstmaligen Festsetzung von baulichen Nutzungen
auf Flächen, die vorher ausschließlich landwirtqchaftlich genutzt worden sind). Bei der
vorliegenden 4n6srung handelt es sich jedoch um einen Bestandsfall, bei dem bestehende
Nutzungen innerhalb ihrer (weitgehend) ebenfalls bereits bestehenden räumlichen
Zuordnung baurechtlich gesichert werden sowie neue Nutzungen bestehende Nutzungen
ersetzen sotlen. lnsgesamt wird der bereits bestehende Versiegelungsgrad (GRZ: 0,8) nicht
überschritten. Das Planverfahren wird daruber hinaus vielmehr zurn Anlass genommen, die
Belange des Natur- und Umweltschutzes innerhalb der bestehenden gewerblich genutzten
Fläche zu verlcessern. Dies geschieht durch umfangreichere Pflanzbindungen und der
Ausbaupflicht Von Rasengittefsteinen und / oder Rasenpflastem. , 

l

Eine Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung entfällt dahei.

Sonstige Belange

Denkmalschutz. Bodendenkmale

tm Anderungsbereich sind keine denkmalgeschützten Objekte vorhanden.

BBi Bodeneingriffen können Bodendenkmale (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h:
Mauerwerk, Einzelfundamente, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natür-
lichen Bodenbeschaffenheit entdeckt werden.

lhre Entdeckung ist der Gemeinde oder dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, West-
fälisches Museirm für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege Münster, ,unvezüglich
anzuzeigen. Die Entdeckungsstelle ist 3 Werktage nach einer mündlichen,
1 Woche nach einer schriftlicheh Anzeige unverändert zu erhalten ($$ 15'qnd 16 Denkmal-
schutzgesetz). 

:

' Ver- und Entsorgunq l

Die Stadtwerke werden die Anlagen für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie die
Feuerlöschwasserversorgung deÄ Gebietes bereitstellen.

Die Abfallbeseitigring erfolgt entsprechend rder einschlägigen Satzung, wodurch die
geltenden Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Beachtung finden,

Der Anschluss von Schmutzwasserleitungen aR das vorhandene, unter dem Grevener
Damm und Buchenwgg befindliche Leitungsnetz, qird durch die öffentlichen Träger in aüs-
reichenderDimensiongewährleistet.'

.4. ittr*./

€i.,.j
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Altlasten / Bodenbelastunq
i

ltl Ll9:.tVngsbereich befindet sich der Altstandort,,ehemalige Tankstelle Czekalla (ISAL-Nr.
3811/34). Laut Aussage des, Kieises Steinfuit von 08. Mai 2000 ist im Ranmen Oär
Enichtung des Baumarktes für die Tankstelle eine Gefährdungsabschätzung OurcnöätUfrrt
1nd _de{eqtgestellte Mineralölschaden im Bereich,der ehemaligen Wasch_ u-nO eneienatte
durch Bodenaustausch saniert worden. Eine fennieicnnilg ä"" 

'nnrt"ndortes 
im

Bebauungsplan ist aufgrund der durchgeführten Saniärung nicht ärford"rfi"fi. oänn-iä'n rinä
Bodenverunreinigungen bei künftigen Baumaßnahmen niÄt auszuschließen, z.B. de; ü;h
vorhandenen oberirdischen 10.000 l-DK-Tanks (Flurstück:1011, Parkplatz).''Oesnän isiin
den Texttichen Festsetzungen der_Hinwei" ilft;;;;; ;";il.; ;;;;r"o"iJäh ;;
Erdarbeiten Auffälligkeiten-nach Farbe, Oeruitr usw. im Boden' zeigen, Oia-"üi 

"NäKontamination mit ümweltgefänioenään'Sioff;'nNäärten, das Uftwettamt des Kreises
Steinfurt unvezüglich zu benachrichtigen ist. :

Auf 'der Basis vorhandener Luftbilder ist.eine Kampfmittelbeeinflussung (so eine Anfrage
durch das Ordnungsamt der S[adt emioe.tten oä1 ;"t nuzirksregierung" ]üünster) nicht zu
erkönnen. Ggf. errör:derriche Raum- / ä;;iläiffi 

=.-s. 
;il ä;;;il"näorrcn"runs werden

zur Sicherheitsüberpnifung angemeldet.lsofem im Rahmen der.Arbeiten der: Verdacht auf
fam.grpittg] nicht auszusc-hfießen ist, werden die Artreiten unu"outlicn einöestäiri 

"tiä 
äätstaatlicheKampfmittelräumdienstverständigt. ' , ..'. --'

Aus weiteren fniheren und bisherigen Nutzungsarten des Anderungsbereiches lässt sich
kein Verdacht auf Boden- bzw. Gew-ässerbelastüng herleiten. ,

Stadt Emsdetten, im Juni'2001

Der- Bürgermeister
lm Auftrag

Dipl.=lng. M. Austermann
Fachdienstleitung i. V. Stadtentwicklun g u nd U mwelt
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